
55KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE  2025 / 4

   HAMZA GÁBOR

Die Tradition des römischen Rechts und die 
Herausbildung des Allgemeinen Teils des 
Privatrechts 

A magánjog általános részének kialakulása a római jog középkori hagyományai-
ban gyökerezik. A későbbiekben meghatározó szerepet játszott benne az évszá-
zados fejlődési folyamat eredményeként létrejött pandektarendszer. A tanulmány 
szerzőjének véleménye szerint a pandektarendszer „Általános Része“ a német 
pandektisztika ill. pandektatudomány önálló alkotása. A személyek joga (ius 
personarum) és a jogvédelemre vonatkozó jogok (ius actionum) a római jogban 
gyökereznek. A szerző véleménye szerint a szubjektív jogokról és a jogügyletek 
elméletéről szóló részek viszont nagyrészt a természetjog tanából származnak.  
A pandektarendszerben a családjog autonóm lesz, azaz önállóvá válik. A család-
jog elválik a személyek jogától (ius personarum).

Tárgyszavak: 
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The development of the general part of private law has its roots in the medieval 
traditions of Roman law. Later on, the pandect system, which was the result of 
centuries of development, played a decisive role in this process. The author of 
the article argues that the "General Part" of the pandect system is an independent 
creation of German Pandectists or discipline of pandects. The rights of persons 
(ius personarum) and the rights relating to legal protection (ius actionum) 
have their roots in Roman law. In the author's opinion, however, the sections 
on subjective rights and the theory of legal transactions are largely derived 
from natural law. In the pandect system family law becomes autonomous, i.e., 
independent. Family law is separated from the law of persons (ius personarum).
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I. Das Pandektensystem bzw. die Pandektenstruktur, genannt auch Pandekten-
systematik, ist bekanntermaßen das Ergebnis eines Jahrhunderte lange dauern-
den Entwicklungsprozesses, der zur Zeit der Glossatoren begann und erst im 
XIX. Jahrhundert zu Ende ging. Nach der Wiederentdeckung des ius Romanum 
des justinianischen Corpus Iuris Civilis d.h. der justinianischen Kompilation bzw. 
Kodifikation in der Digestenhandschrift (der sog. Florentinischen Handschrift, 
Codex Florentinus oder Littera Florentina) setzte im Laufe des XII. Jahrhunderts 
eine intensive und nicht zuletzt fruchtbare bzw. ertragreiche wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Quellen des römischen Rechts (fontes iuris Roma-
ni) an dem Studium generale von Bologna ein.

Das wissenschaftliche System der Glossatoren und der Kommentatoren 
(genannt auch Postglossatoren) war noch immer das von Gaius (im zweiten 
nachchristlichen Jahrhundert) und den Kompilatoren von Kaiser Justinian I. 
(527-568) ausgearbeitete („entworfene“) bzw. entwickelte Institutionensystem, 
in dessen Rahmen vor allem das Recht der Personen (personae), weiterhin das 
Recht der Sachen (Vermögensrecht = res) und letzten Endes das Recht der 
Aktionen (Prozessrecht = actiones) erörtert wurden.

Im Hinblick auf das Prozessrecht verweisen wir darauf, dass die klassische 
d.h. griechisch-römische Antike für den Begriff „Prozeß“ keinen eigenen Termi-
nus technicus entwickelt hat. In der lateinischen Sprache die Wörter procedere 
und processus hatten nur in der Umgangssprache eine Rolle. Diese Wörter (das 
Hauptwort und das Verb) hatten die Bedeutung wie etwa „Vorgehen“. Später 
konnten diese Wörter im Sinne eines „Verfahrens“ und einer „Handlungsweise“ 
interpretiert werden. Die Termini technici (Wörter) actio, iudicium und lis hat-
ten auch nicht die Bedeutung des „Prozeßrechts“ im technischen Sinne. 

Bartolus (1313-1357) und Baldus (1319/1327-1400), die bekanntesten bzw. 
berühmtesten Kommentatoren („Postglossatoren“), haben aber die Kategorie 
der res nicht mehr eindeutig anerkannt. Ihrer Ansicht nach zerfiel diese Kateg-
orie in zwei Teile: iura in re einerseits und iura ad rem andererseits. Zur ersten 
Kategorie gehörten das dominium und das quasi dominium, zur zweiten die 
Obligationen (Verbindlichkeiten) (obligationes). Hier soll darauf verwiesen wer-
den, dass die praxisorientierte Methode der Kommentatoren (Postglossatoren) 
zur Ausbildung eines umfangreichen Prozessrechts (ius processuale) führte.

Die oben erwähnten Termini technici bzw. Rechtsbegriffe wurden von dem 
bekannten Humanisten Johann Apel (1486-1536) zur Begründung einer neuen 
Kategorisierung bzw. Systematisierung angewendet. Die Begriffe des Sachen- 
und Obligationenrechts sind vor allem auf seine wissenschaftliche Tätigkeit 
zurückzuführen. Diese zwei Teile des Vermögensrechts (ius patrimoniale) wur-
den aber in der frühen „Pandektenwissenschaft“ erst seit der Mitte des XVII. 
Jahrhunderts ausgebildet. 
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II. Der Begriff negotium (negotia) wird im Sinne „rechtsgeschäftliche Tätigkeit” 
– keineswegs aber im Sinne des „Rechtsgeschäfts” im technischen Sinne – zum 
ersten Male von Johannes Althusius (1557/1563-1638) verwendet. Bei Althusius 
kommt weder in seinem Werk Iurisprudentia Romana, vel potius iuris Romani 
ars, duobus libris comprehensa et ad leges methodi Romae conformat aus dem 
Jahre 1586 (siehe auch die späteren Auflagen des Werkes) noch in seinem Werk 
Dicaeologicae libri tres, totum et universum ius quo utimur methodice complec-
tentes (1617) der Terminus technicus negotium iuridicum vor. 

Daniel Nettelbladt ist der Urheber des negotium juridicum, der freilich auf der 
facta-Lehre – unter anderem ‒ des Althusius aufbaut. Johannes Althusius spri-
cht nur von "negotia" im Sinne der „rechtsgeschäftlichen Tätigkeit” („negotia 
gerere”). 

In der Sekundärliteratur – natürlich mit Unrecht – schreibt man manchmal, 
wenn auch nicht eindeutig, im Hinblick auf das „negotium” von Johannes Althu-
sius vom „Rechtsgeschäft” im technischen Sinne. Die Ungenauigkeiten der eng-
lischen bzw. englischsprachigen Rechtsterminologie (legal terminology) mögen 
dabei auch eine nicht zu unterschätzende d.h. beachtliche Rolle spielen. Peter 
Stein schreibt im Hinblick auf Johannes Althusius wie folgt: „Law is concerned 
with all kinds of dealing between parties, which he (sc. Johannes Althusius G.H.) 
called negotia, transactions.”1 

In seinem Buch „Roman Law in European History” schreibt Peter Stein folgen-
dermaßen: „Emphasis is put on the notion of Rechtsgeschäft, which is essentially 
the negotium of Althusius, that is, any expression of the will by which a person 
intends to produce a change in his legal position.”2 

Bekanntermaßen heisst „legal transaction” in der englischen Rechtsterminolo-
gie (legal terminology) „Rechtsgeschäft” obwohl einige Autoren eher den Termi-
nus technicus entweder „juristic act” oder „juridical act” oder „legal transaction” 
verwenden.

Interessant und von nicht zu unterschätzendem Belang sind in dieser Hin-
sicht auch die Ausführungen von Michel Villey.3 Man könnte ebensowenig das 
Wort „actio/nes/” bei Franciscus Connanus (1508-1551), dem Autor des Com-
mentariorum iuris civilis libri X, im Sinne eines „Rechtsgeschäfts” (negotium 
juridicum) interpretieren. Der Umstand, dass die „actio” bei Franciscus Con-
nanus nicht auf das Prozessrecht beschränkt bleibt, rechtfertigt keineswegs die 
Interpretation dieses Ausdrucks als „Rechtsgeschäft” im technischen Sinne des 
Wortes.

1	 Siehe P. Stein, The Quest for a Systematic Civil Law. Maccabean Lecture in Jurisprudence. Proceedings of 
the British Academy 90 (1996) S. 155. o.

2	 Siehe P. G. Stein, Roman Law in European History. Cambridge, 1999. S. 123. o.
3	 Siehe M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne. Paris, 1968. S. 588. ff.
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III. Heinrich Hahn (1605-1668), der namhafte deutsche Rechtsgelehrte („juris-
consultus“) hat in seinem bekannten Buch (Werk) Dissertatio de iure rerum et 
iuris in re speciebus (Helmstedt, 1639) die Frage der Kategorisierung bzw. Sys-
tematisierung des Vermögensrechtes (ius patrimoniale) wieder in Vordergrund 
gestellt.

Seiner Meinung nach gibt es zwei Teile (partes) des Zivilrechts; und zwar das 
ius reale und das ius personale; das ius reale zerfällt wiederum in ius in re und 
in ius ad rem. Dem ius in re werden das Eigentum-, das Pfand-, Servituten d.h. 
Dienstbarkeiten-, Besitz- und Erbrecht zugeteilt und die iura ad rem werden 
– so wie früher – mit den Obligationen (Verbindlichkeiten) identifiziert. Die 
beiden Kategorien wurden von Heinrich Hahn strukturell dadurch auseinander-
gehalten, dass die dinglichen Rechte einen absoluten, die Obligationen (obliga-
tiones) hingegen einen relativen Charakter haben.

IV. Die deutsche Historische Rechtsschule bzw. die Pandektistik oder Pandek-
tenwissenschaft hat im Rahmen der ausserordentlich reichen wissenschaftli-
chen Tätigkeit von Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) und Georg Friedrich 
Puchta (1798-1846) das sog. Pandektensystem und dessen „Allgemeinen Teil” 
ausgebildet. 

Die Wurzeln des „Allgemeinen Teils” und die des Familienrechts sind im Sys-
tem des herausragenden Vertreters des Naturrechts, Samuel Pufendorf (1632-
1694) zu suchen.4 Nach einer philosophischen Einleitung wurde von ihm das 
Recht einzelner Personen, weiterhin das Recht der höheren gesellschaftlichen 
Einheit, d. h. der Familie (demnach das Recht des Staates und letzten Endes das 
Recht zwischen Staaten: Völkerrecht, auf Lateinisch: ius inter gentes) erörtert. 

Im ganzen System ist die Teilung in allgemeinen und besonderen Teile auf 
die Idee der Vertreter des Naturrechts (ius naturale oder ius naturae) Christian 
Wolff (1679-1754), Joachim Georg Darjes (1714-1791) und Daniel Nettelbladt 
(1719-1791) – die ebenfalls Schüler von Christian Wolff waren – (pars generalis 
et specialis, iurisprudentia naturalis generalis et specialis) zurückzuführen.

Erwähnung verdient auch Christoph Christian Dabelows (1768-1830) System 
der gesamten heutigen Civilrechtsgelehrtheit, in dem der Verfasser bei der Dar-
stellung der Materie im Wesentlichen dem Pandektensystem folgt. Dieses Werk 
von Dabelow fängt mit dem „Allgemeinen Teil” an.5 

4	 C. Philipson, Samuel Pufendorf. In: Sir J. Macdonell and E. Manson (eds.), Great Jurists of the World.  
Boston, 1914. (reprint: New Yersey, 1997). S. 305-344. o.

5	 Hier verweisen wir darauf, dass Christoph Christian Dabelow vom Jahre 1791 in Halle (die sog. „Refor-
muniversität” Halle wurde im Jahre 1694 gegründet) eine Professur innehatte. Nach der Auflösung der 
Universität Halle wurde er Professor in Dorpat (heute: Tartu in Estland).



59KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE  2025 / 4

Die erste Auflage dieses Werkes veröffentlichte Christoph Christian Dabelow 
im Jahre 1794. Das System der gesamten heutigen Civilrechtsgelehrtheit, das im 
Jahre 1796 auch in einer zweiten Auflage publiziert wurde, bildete die Vorauf-
lage eines dreibändigen Hauptwerkes unter dem Titel Handbuch des Pandecten-
Rechts in einer kritischen Revision seiner Hauptlehren (Halle, 1816-1818). 

In diesem großangelegten Werk versuchte Dabelow alle Rechtsmaterien zu 
vereinen. Man findet in Christoph Christian Dabelows Handbuch des Pandec-
ten-Rechts das Privat- und Lehnsrechts (ius feudale) ebenso wie Prozessrecht 
und Kirchenrecht. Mit Rücksicht auf diesen Umstand kann Dabelow, neben – 
Daniel Nettelbladt, als Begründer eines „Allgemeinen Teils” – als wesentlicher, 
„organischer“ Bestandteil des Pandektensystems betrachtet werden. 

Das moderne Pandektensystem wurde dem Wesen nach zuerst von Gustav 
Hugo (1764-1844), der Professor in Göttingen war, erarbeitet. Angesichts des-
sen, dass er aber in einer späteren Auflage seines Werkes von diesem System bzw. 
dieser Systematik in wesentlichen Punkten abwich, ist dieses System eigentlich 
erst in der ersten Auflage des Werkes Grundriß eines gemeinen Civilrechts zum 
Behufe von Pandecten-Vorlesungen vom Jahre 1807 von Georg Arnold Heise 
(1778-1851) zu finden.

Der „Allgemeine Teil” des Pandektensystems bzw. dessen Inhalt ist zweifel-
sohne eine eigenständige Schöpfung der deutschen Pandektistik bzw. Pandek-
tenwissenschaft. Das Recht der Personen und der Teil über den Rechtsschutz 
wurzeln zweifelsohne im römischen Recht (personae und actiones), während 
die Teile über die subjektiven Rechte und über die Theorie der Rechtsgeschäfte 
(„Rechtsgeschäftslehre“) grösstenteils aus der Naturrechtslehre stammen. Im 
Pandektensystem wird das Familienrecht autonom, selbständig. Das Familien-
recht trennt sich vom Personenrecht (res personarum).

Das Familienrecht wurde zum ersten Male auf Gesetzgebungsebene im All-
gemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten als „autonome Rechtsmaterie” 
behandelt. Die philosophischen Grundlagen der Autonomie des Familienrechts 
wurzeln in der naturrechtlichen Denkweise von Christian Wolff, die mit den 
sog. „konzentrischen Kreisen” im Zusammenhang stehen.

V. Nach derartigen Vorläufern wurde das Pandektensystem in seiner Ganzheit 
von Georg Friedrich Puchta und Friedrich Carl von Savigny, der in Göttingen 
merkwürdigerweise nie die Vorlesungen von Gustav Hugo besuchte, ausgear-
beitet. 

Die Rechtsmaterie von Puchtas Pandekten zerfällt auf einen aus vier Teilen bes-
tehenden allgemeinen Teil, dann werden die dinglichen Rechte, die Obligationen, 
das Familienrecht und am Ende das Erbrecht erörtert. Der erste Abschnitt des 
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Allgemeinen Teiles spricht „Von den Rechtsvorschriften” (Die Lehre der Recht-
snormen), im zweiten werden die „Rechtsverhältnisse”, im dritten die Anwen-
dung der Rechtsnormen und im vierten das Recht der Persönlichkeit (”Die 
Rechte an der eigenen Person”) erörtert.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung Georg Friedrich Puchtas Lehrbuch der 
Pandekten (1838) fängt Friedrich Carl von Savigny den allgemeinen Teil sei-
nes großangelegten, bahnbrechenden Werkes „System des heutigen römischen 
Rechts” (I-VIII. Bde, Berlin, 1840-1849.) an zu publizieren. 

In diesem achtbändigen Werk wurde die Rechtsmaterie im Pandektensystem 
und zwar in seiner endgültigen Struktur (Systematik) dargestellt: a) Allgemeiner 
Teil, b) Sachenrecht, c) Obligationenrecht, d) Familienrecht und e) Erbrecht. 

Das Prozessrecht bildete schon vom Gesichtspunkte der Pandektenwis-
senschaft her einen selbständigen d.h. autonomen Rechtszweig (auf Französisch: 
„branche du droit“, auf Englisch: „branch of law“).

VI. Das Personenrecht wurde im Pandektensystem „aufgeteilt”. Der eine Teil des 
ius personarum befindet sich im Allgemeinen Teil, während einige Institute des 
Personenrechts im Rahmen des Familienrechts geregelt werden. Es soll betont 
werden, dass man die Idee der „Aufteilung” (divisio) des Personenrechts bereits 
in den Werken von Samuel Pufendorf, Christian Thomasius und Joachim Georg 
Darjes findet.

VII. Das von den Romanisten d.h. den Vertretern des römischen Rechts erar-
beitetete Pandektensystem wurde auch von vielen maßgeblichen Vertretern der 
germanistischen Richtung der Historischen Rechtsschule angenommen. Karl 
Friedrich Eichhorn (1781-1854), Georg Beseler (1809-1888) und Otto von Gierke 
(1841-1921) haben das einheimische germanische Recht, das ius Germanicum im 
Pandektensystem dargestellt. 

Das Pandektensystem beeinflußte weiterhin auch die Handelsrechtler, wie z. 
B. Heinrich Thöl (1807-1884). Das Gleiche bezieht sich auch auf einige nam-
hafte Vertreter des öffentlichen Rechts (ius publicum) wie z. B. auf Paul Laband 
(1838-1918). Auch manche Vertreter des internationalen (öffentlichen) Rechts 
(Völkerrechts, ius inter gentes) benutzten das Pandektensystem, um die Rechts-
materie in systematischer Form darzustellen.
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